
157Vom 2Zten Februar 1732.

Nachricht an das publicum.
Da Friderich Jenny, eigentlich Nicolaus Jenny in Hamburg, sich abermal unterstanden hat,

zum Nachtheil der seit vielen Jahren betauten, und von Kaiser!, und König!. Maj. Maj. aller»
 gnädigst privllegirten Schwersischen oder 2lltonaer-Wunder- Essenz, seine fälschlich nachge
machte Medicin unter dem Namen der Jennyschen oder Hamburger- wundersamen Essenz,
dem Pudlico feilzubieten, und sich dabey des Schwersischen Gebrauchszettels und eines dent
Schwersischen sehr ähnlichen Stempel- zu bedienen, ohngeachtet ihm dieses strafbare und der
menschlichen Gesundheit sehr nachtheilige Gewerbe von Einem Hochedlen Senat der Kaiserl.
freyen Reichsstadt Hamburg mehrmals auf das nachdrücklichste verboten; er auch, in erwiese,
neu Conrraventions Fällen, in eine empfindliche Geldstrafe condcmnirt, und da er diese so we,

 mg, als seine sonstigen Schulden bezahlen können, in das Hamburgische Zuchthaus geseyet wor
den, woraus er nur erst vor kurzem wieder erlassen ist: so hat man solches hierdurch öffentlich
bekannt machen wollen, damit sich ein jeder für dieser falschen Medicin hüten, auch Niemand

 verleitet werden möge, davon in Commission zu übernehmen und sich dadurch in Schaden und

Ungelegenheit zu setzen. Altona den 15. Jan. 178-. Sel. Schwere Erden Hieselbst.

£ Veneris, d. 26. iVbr. 1779.
Vigore Commissorii A. 8. d. 24, h. ad, Suppl. des sel. Assessor Schwers Erben zu Altona,

in puncto violationis Privilegü Qefarei, erschien vor Sr. Wohlweish. demHrn. PrTtore Joachim
 wilyelm ^Steetz, auf geschehene Vorladung Nicolaus Friedrich Jenny, 26 Jahr alt, hiesiger Bür»
ger, welcher, seiner Anzeige nach, mit selbst verfertigter Medicin handelte, und ein Sohn des
»eylaud poctoris Friedrich Jenny angeblich ist.

 Demselben wurde vigore laudati Commissorii A. S, Inhalts der vier ersten petitorum des
-ngezvgenen Schwerschen Supplicati der geschärfte Befehl gegeben: i) daß er tn Zukunft die
Schwcrsche pnvilegirte Medicin weder nachzumachen, noch zu debitiren sich unterstehen; 2) sich
der Benennung einer wunderbaren Essenz sowohl als: z) der Schwerschen gedruckten Anzeige
und des darunter befindlichen oder eines demselben ähnlichen Stempels gänzlich enthalten &gt; auch

4) tzie Schwersche Essenz weder verachten, noch den Schwerschen Erben sonst in deren Debitt,
mng auf irgend einerley Weise hinderlich seyn solle, bey Fünfzig Rthlr. Strafe auf jede» Con,
rraventionsfall. Zu desto festerer Befolgung dieses Befehls , um sich mit keiner Unwissenheit in
Zukunft en.tjchuldigen zu können, ist dem ComparentL dieser Befehl, dem ganzen Jnnhalt nach
auch schriftlich insinuicet worden.

 Concordat. . " I. Lievert. Cts.

Sieverts Lts„

MartiSy d, 21  Febr, 1780. Hamb.

Bon Sr. Wohlweish. Herrn krretore, Herrn Sreetz, wurde vorgefordert und erschien tffe»
k-laus Friederich Jenny , es wurde dem Comparenten die Befolgung des vormahligen Befehls
ringeschärfet, und da Compsrens gestand, daß er den Articul in die Rostocker Zeitung den 14.
Jun. a. cf seinem Freunde Detloff allerdings aufgegeben; (jedoch nicht eben dem wörtlichen In
halte nach) sondern, daß er seine, Comparentis, Medicin sollte bekannt machen: So ist

 von Sr. Wohlw. Herrn PrLtore Steetz, der Comparent in Fünf und Zwanzig

Rrhlr. Strafe condemntret worden.
M. Meyer. Oberbruchvoigt. J

Fremde und hiesige Personen, so vom izteu biß den i9ten Febr.
in Cassel angekommen.
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